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Antrag Nr. 3

der Fraktion sozialdemokratischer GewerkschafterInnen
an die 168. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer

am 28. November 2019

DAS ÖSTERREICHISCHE URLAUBSGESETZ ENDLICH 
AN DIE EUROPÄISCHE GRUNDRECHTSCHARTA ANPASSEN!

Der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet seit Jahren, dass 

im Fall des Wechsels von einer Vollzeit- auf eine Teilzeitbeschäftigung der (Rest)Urlaub aus der 
Vollzeitbeschäftigung nicht gekürzt werden darf. Hat ein Arbeitnehmer z.B. drei Wochen Urlaub 
aus einer Vollzeitbeschäftigung, so dürfen diese anlässlich eines Wechsels auf eine 
Teilzeitbeschäftigung nicht reduziert werden.
bei jeder Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein offener Resturlaub auszuzahlen ist. Der im 
Urlaubsgesetz seit Jahrzehnten festgeschriebene Verlust der Urlaubsersatzleistung bei 
unbegründetem Austritt verstößt daher gegen Unionsrecht. 

Bis vor kurzem hatte diese Untätigkeit des österreichischen Gesetzgebers für die Arbeitgeber keine 
Folgen.

Aber im November 2018 entschied der EuGH in einem Rechtsstreit zwischen einem Arbeitnehmer und 
einem privaten Arbeitgeber aus Deutschland, dass der im Unionsrecht enthaltene Urlaubsanspruch 
vom Arbeitgeber unmittelbar angewendet werden muss, weil es so auch in der europäischen 
Grundrechtscharta steht. 

Trotz dieser juristischen Möglichkeiten darf der österreichische Gesetzgeber nicht weiter untätig sein, 
um allen Arbeitnehmern/-innen einen unionsrechtskonformen Urlaub zu gewähren.
Die dazu erforderliche Novellierung des Urlaubsgesetzes muss sicherstellen:

dass bei Reduzierung des Beschäftigungsausmaßes nicht gleichzeitig das Urlaubsausmaß 
reduziert wird.
dass auch bei „unberechtigtem vorzeitigem Austritt“ aus dem Arbeitsverhältnis die 
Urlaubsersatzleistung erhalten bleibt.

Die Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer fordert daher den Bundesminister/die 
Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz sowie die im Parlament 
vertretenen Parteien auf, die erforderlichen Änderungen im Urlaubsgesetz vorzunehmen.

Angenommen ☒ Zuweisung ☐ Ablehnung ☐ Einstimmig ☒ Mehrstimmig ☐
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